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Wann die Erfahrung bezeuget, daß das zur Stadt gebrachte, sowohl Bau- als
Brenn- und Nutz-Holtz, aller dagegen bis anhero gemachten Verordnungen
ungehindert, vielfach heimlicher Weise gehauen, und mehrentheils aus denen
nahe umb Rostock belegenen Höltzungen, besonders Gemeiner Stadt-Heyde
gestohlen worden ... : Rostock, den 22. Martii Anno 1750.
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